
k a u ft habe. D as K reisgericht e rb a t vom R efe ra t Ju- 
gendhilfe/Heim erziehung eine Stellungnahm e zu dieser 
Gesetzesverletzung. W ir benachrichtigten deshalb die 
Schule von der Angelegenheit. D ort beriet zunächst die 
FD J-L eitung und verlangte den Ausschluß der Schülerin 
aus der F D J und aus der Oberschule. Besonders er
schwerend w urde dabei in B etrach t gezogen, daß diese 
Schülerin der 12. K lasse am  7. Oktober, dem G rün
dungstag  unserer Republik, nach W estberlin ging. Wenn 
eine Oberschülerin der 12. K lasse keine anderen Be
ziehungen zu unserem  S taa t hat, wenn sie an seinem 
G ründungstag  hingeht, um  ihn zu verraten , wenn ih r 
Äußerlichkeiten, wie dieser M antel aus W estberlin, 
w ichtiger sind als das Wohl und das Glück der Men
schen, die ih r den Besuch der Oberschule ermöglichen, 
dann kann  es auch g a r  keine andere Entscheidung ge
ben als den Verweis von der Oberschule. D er Pädago
gische R a t der Schule kam  deshalb zum gleichen E n t
schluß. U nerklärlicherw eise gab es jedoch einige Kol
legen an dieser Schule, der Käthe-Kollwitz-Oberschule 
M erseburg, die diesen Beschluß zu h a r t fanden. Offen
b ar haben diese Kollegen bereits vergessen, daß ers t 
durch solche Verstöße gegen den innerdeutschen Zah
lungsverkehr die A genten-Organisationen im W esten 
die M öglichkeiten erhalten, ihre feigen Anschläge auf 
unsere Republik zu finanzieren. E s konnte deshalb — 
und w ird auch in Zukunft—  fü r solche Schüler kein 
P la tz  m ehr an unseren Oberschulen sein. W er unseren 
Feinden hilft, h a t keinen A nspruch m ehr au f unsere 
U nterstü tzung.

Quelle: „Deutsche Lehrerzeitung“ N r. 6 vom 8. F ebruar 
1958.

Republikflucht von Verwandten als Entlassungsgrund

O ftm als 'braucht der Schüler selbst keinen A nlaß zu  
einer negativen gesellschaftlichen Beurteilung gegeben 
zu  haben. Schon die Abwanderung eines seiner Ge
schw ister nach dem freien W esten  kann ihm  zum  Ver
hängnis werden. W ird nämlich offenbar, daß Bruder 
oder Schw ester „republikflüchtig“ sind, so m uß a u f A n 
weisung der Schulbehörde der betreffende Schüler die 
Oberschule verlassen, gleichgültig, w ie seine schulischen 
Leistungen von den Lehrern beurteilt werden und ob er 
sich selbst „gesellschaftlich“ betä tig t hat.

DOKUMENT 84

Grund- und M ittelschule den 10. M ärz 1958

Sehr geehrter H err N. N .!
A uf der in N. stattgefundenen A rbeiterkonferenz wurde 
beschlossen, daß die Schüler sofort die M ittel- und 
Oberschulen zu verlassen haben, deren E lte rn  oder Ge
schw ister republikflüchtig sind.
D a Ih r  Sohn N. nach Ablegung des A biturs im  Jah re  
1957 unsere Republik verlassen hat, tr ifft dieser Be
schluß auch fü r  Ihren  Sohn M. zu. Sollte die Republik
flucht Ih res Sohnes der W ahrheit entsprechen, sehen 
w ir uns gezwungen, M. von der Schule zu verweisen.

gez. U nterschrift 
D irektor 

*
E s is t n icht verwunderlich, daß sich unter dem D ruck 
derartiger Zw angsm aßnahm en im m er m ehr Schüler

entschließen, in  die Bundesrepublik und nach W est-Berlin  
abzuwandern. Die E ltern  dieser Schüler sollen, wenn  
sie in der Sow jetzone und in  Ost-Berlin Zurückbleiben, in 
Z u ku n ft fü r  die „Republikflucht“ ihrer Kinder verant- 
icortlich gem acht und zur E rsta ttung  der Ausbildungs
kosten  herangezogen werden.

DOKUMENT 85

A us: „B etrüger an  unserem  S ta a t“

A rbeiter fordern  energische M aßnahm en gegen 
Republikflucht von A biturienten

E s w ar nach einer E lternversam m lung in der Goethe- 
Schule in Stendal. Mit einigen E lte rn  kam en w ir noch 
in ein angeregtes Gespräch. E in V ater (er arbe ite t in 
einer p rivaten  K raftfah rzeug -R eparatu rw erksta tt) er
zählte uns, daß m an ihm aus W olfsburg ein Angebot 
geschickt hä tte . E r  könnte dort sofort anfangen. E inige 
Kollegen seien den Lockrufen schon erlegen. „Die 
können g u t zahlen, weil sie sich die Ausbildungskosten 
sparen“, sag te  er. Und im  Laufe des Gesprächs be- 
zeichnete er vor allem die als „Lumpen, die bei uns ihr 
A bitur machen und sogar noch studieren und dann ab- 
hauen. Und das alles au f unsere Knochen!" schließt er 
verb ittert. Und wie dieser A rbeiter, so forderten  in 
Einzelgesprächen und Versam m lungen viele A rbeiter: 
„W arum  lassen w ir uns n icht die Ausbildungskosten 
von den E lte rn  zurückzahlen, deren Kind illegal unsere 
Republik v e r lä ß t? “

Aus den U nterlagen des K reisschulrates
Ich b a t den Schulrat des K reises Stendal, Genossen 
Krom er, um seine Meinung zu diesem Problem . E r  gab 
m ir einige A ktennotizen und Schreiben zu r E insicht. 
H ier das W esentliche:
Der R a t des Kreises S tendal befaßte sich m it den säu
m igen A blieferern landw irtschaftlicher P rodukte. U nter 
den B auern m it den größten  Rückständen ist auch der 
G roßbauer F e ttien  aus G rävenitz (etw a 60 h a) . Als 
Grund fü r seine R ückstände g ib t er an, daß er n icht 
genügend A rbeitsk räfte  habe. Sein Sohn verließ illegal 
die Republik und arbe ite t in W estdeutschland -— in der 
Landw irtschaft. Seine Tochter W altraud besucht die
11. K lasse der Oberschule in  Stendal. A uf Grund der 
R atssitzung  w urde sie von der Oberschule solange ver
wiesen, bis der A rbeitskräftem angel in der väterlichen 
W irtschaft durch die R ückkehr ihres B ruders aus W est
deutschland behoben ist.
E tw a zwei Wochen sp ä ter erschien bei der Abteilung 
Volksbildung in  Stendal dieser B ruder zusam m en m it 
seiner M utter (er h a tte  zu der A ussprache m it seinen 
E lte rn  eine A ufenthaltsgenehm igung fü r  drei Tage be
kom m en) und erk lärte , daß er in W estdeutschland nur 
noch seine Angelegenheiten ordnen werde und bis zum 
15. M ärz nach H ause zurückkehre. W altraud  besucht 
se it dem 10. F eb ruar wieder die Oberschule in  Stendal. 
Soweit ist also durch eine vernünftige A ussprache m it 
den E lte rn  alles wieder zum  Guten gewendet worden. 
A ber es g ib t leider auch andere Beispiele.

Ich  m uß zum  Schluß noch einmal bem erken:
W ie lange h ä tte  wohl ein A rbeiter arbeiten  müssen, um  
so viel zu verdienen, wie die Ausbildungskosten eines 
einzigen Oberschülers betragen  ? Können w ir uns diesen 
B etrug  an unserem  S taa t noch länger gefallen lassen? 
Dem Schulrat liegt eine A ufstellung vor, die zeigt, daß 
es zur Zeit in  der Oberschule Stendal 40 Schülerinnen 
und Schüler gibt, deren E ltern teile  oder ä lte re  Ge
schw ister die Republik bereits illegal verlassen haben.
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